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Bundesministerium 
der Justiz und 
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An das 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Herrn Andrej Hunko 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Christian Lange MdB 
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz und 
für Verbraucherschutz 

HAUSANSCHRIFT Mohrenstraße 37, 10117 Berlin 

TEL +49 (030)18 580-9010 
FAx +49 (030)18 580-9048 

E-MAIL pst-range@bmjv.bund.de  

Äq. Oktober 2016 

Betr.; Ihre schriftliche Frage Nr 10/19 vom 6. Oktober 2016 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

Ihre o. a. Frage beantworte ich wie folgt: 

Frage Nr. 10119:  

In welcher Größenordnung waren die 100.000 von Facebook gelöschten Internetinhalte (Hass-

botschaften, Beleidigungen etc.) nach Kenntnis der Bundesregierung tatsächlich strafbar („Fa-

cebook nennt erstmals Zahl entfernter Hasskommentare"; ZEIT Online vom 26. September 

2016), und zu wie vielen der 100.000 von Facebook gelöschten Internetinhalte haben deutsche 

Behörden, die „Meldestelle zur Entfernung von Internetinhalten" bei Europol oder das „EU-

Intemet-Forum" nach Kenntnis der Bundesregierung Nutzerinformationen zur Strafverfolgung 

rechtswidriger, illegaler Postings erhalten? 

Antwort: 

Die Bundesregierung hat keine Erkenntnisse, in welcher Größenordnung die nach der zitierten 

Berichterstattung bei ZEIT online von Facebook gelöschten Inhalte strafbar waren. Der Bundes-

regierung liegt auch keine Auflistung der durch Facebook gelöschten 100.000 Internetinhalte 



vor. Es kann daher nicht beurteilt werden, ob einzelne Inhafte bzw. zugehörige Nutzerinformati-

onen Geg4istand polizeilicher Anfragen gewesen sind. 

Die von Hem Bundesminister Maas eingesetzte Task Force zur Bekämpfung rechtswidriger 

Hassbotsch en im Internet prüft nicht, ob konkrete Einzelfälle von Hassbotschaften rechts-

widrig — ins sondere strafbar — sind. Sie hat im Herbst 2015 Standards dafür entwickelt, wie 

die an der Tesk Foroe beteiligten Internet-Unternehmen effektiv gegen rechtswidrige Hassbot-

schaften vorehen sollen. Die Internet-Unternehmen prüfen und löschen Inhalte, die ihnen ge-

meldet werden, in eigener Verantwdrtung. 

Mit freundlichen Grüfen 


